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RICHTLINIE DES RATES

vom 16. Juni 1975

zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Tätigkeiten
des Arztes

(75 /363/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Ar
tikel 49 , Artikel 57 und die Artikel 66 und 235 ,

auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (*),
nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses ( 2),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Koordinierung der Ausbildung in den Mitglied
staaten im Hinblick auf die Verwirklichung der ge
genseitigen Anerkennung der Diplome, Prüfungs
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise des
Arztes im Sinne der Richtlinie 75 /362/EWG des
Rates vom 16. Juni 1975 für die gegenseitige Aner
kennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonsti
gen Befähigungsnachweise des Arztes und für Maß
nahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Aus
übung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf
freien Dienstleistungsverkehr (3) kann in Anbetracht
der Vergleichbarkeit der Ausbildungsgänge auf die
Forderung der Erfüllung von Mindestbedingungen
beschränkt werden, so daß die Mitgliedstaaten im
übrigen bei der Gestaltung der Ausbildung freie
Hand behalten .

Im Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung der
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi
gungsnachweise des Facharztes und im Hinblick dar
auf, daß für alle Berufsangehörigen der Mitgliedstaa
ten eine etwa gleiche Ausgangsbasis innerhalb der
Gemeinschaft geschaffen werden soll , hat sich eine
gewisse Koordinierung der Ausbildungsbedingungen
für Fachärzte als notwendig erwiesen. Zu diesem
Zweck müssen bestimmte Mindestbedingungen für
den Zugang zur Weiterbildung, deren Mindestdauer,
die Art ihrer Durchführung und den Ort, an dem sie
erfolgt, sowie für die Kontrolle der Weiterbildung
festgelegt werden. Die genannten Bedingungen be
treffen nur solche Fachgebiete, die allen Mitglied
staaten gemeinsam sind oder in zwei oder mehr Mit
gliedstaaten bestehen .
Die mit dieser Richtlinie angestrebte Koordinierung
der Bedingungen für die Berufsausübung schließt
eine weitere Koordinierung nicht aus.

Die mit dieser Richtlinie angestrebte Koordinierung
bezieht sich auf die Berufsausbildung der Ärzte. Die
meisten Mitgliedstaaten unterscheiden bisher nicht
zwischen der Ausbildung von Ärzten im Angestell
tenverhältnis und der Ausbildung von freiberuflich
tätigen Ärzten . Zur Förderung der uneingeschränkten
Freizügigkeit der Berufsangehörigen in der Gemein
schaft erscheint es daher notwendig, die Anwendung
dieser Richtlinie auf Ärzte im Angestelltenverhältnis
auszudehnen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die Mitgliedstaaten machen die Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeiten des Arztes vom Besitz
eines ärztlichen Diploms, Prüfungszeugnisses oder
sonstigen ärztlichen Befähigungsnachweises im Sinne
von Artikel 3 der Richtlinie 75 /362/EWG abhängig,
das bzw. der garantiert, daß der Betreffende im Ver
lauf seiner gesamten Ausbildungszeit folgende Kennt
nisse und Erfahrungen erworben hat :

a ) Angemessene Kenntnisse in den Wissenschaften ,
auf denen die Medizin beruht, und ein gutes Ver
ständnis für die wissenschaftlichen Methoden ein
schließlich der Grundsätze der Messung biologi
scher Funktionen, der Bewertung wissenschaftlich
evidenter Sachverhalte sowie der Analyse von Da
ten ;

b ) angemessene Kenntnisse in bezug auf die Struk
tur, die Funktionen und das Verhalten gesunder
und kranker Menschen sowie die Beziehungen
zwischen dem Gesundheitszustand und der physi
schen und sozialen Umgebung des Menschen ;

c ) angemessene Kenntnisse hinsichtlich der klini
schen Sachgebiete und Praktiken, die ihm ein zu
sammenhängendes Bild von den geistigen und
körperlichen Krankheiten, von der Medizin unter
den Aspekten der Vorbeugung, der Diagnostik
und der Therapeutik sowie von der menschlichen
Fortpflanzung vermitteln ;

d ) angemessene klinische Erfahrung unter entspre
chender Leitung in Krankenhäusern .

(2) Eine solche ärztliche Gesamtausbildung um
faßt mindestens 6 Jahre oder 5 500 Stunden theoreti
schen und praktischen Unterrichts «an einer Universi
tät bzw. unter Aufsicht einer Universität.

(*) ABl . Nr. C 101 vom 4 . 8 . 1970, S. 19.
(«) ABl . Nr. C 36 vom 28 . 3 . 1970, S. 19 .
( 8) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
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könneft die Mitgliedstaaten eine fachärztliche Weiter
bildung auf Teilzeitbasis unter besonderen , von den
zuständigen innerstaatlichen Behörden genehmigten
Bedingungen zulassen, wenn eine Ausbildung auf
Vollzeitbasis aus stichhaltigen Gründen nicht mög
lich wäre .

(2) Die Gesamtdauer der fachärztlichen Weiterbil
dung darf nicht auf .Grund des Absatzes 1 verkürzt
werden. Das Niveau der Weiterbildung darf weder
dadurch, daß die Weiterbildung auf Teilzeitbasis er
folgt, noch durch die Ausübung einer privaten Er
werbstätigkeit beeinträchtigt werden.
(3 ) Spätestens vier Jahre nach Bekanntgabe dieser
Richtlinie beschließt der Rat nach Überprüfung der
Lage auf Vorschlag der Kommission, ob die Bestim
mungen der Absätze 1 und 2 beizubehalten oder zu
ändern sind, und zwar mit Rücksicht darauf, daß die
Möglichkeit der Teilzeitweiterbildung unter be
stimmten Umständen, die für jedes Fachgebiet geson
dert zu prüfen sind, fortbestehen sollte.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die nachste
hend für die verschiedenen Fachgebiete jeweils ange
gebene Mindestdauer der Weiterbildung eingehalten
wird :

(3 ) Der Zugang zu dieser Ausbildung setzt den Be
sitz eines Diploms oder eines Zeugnisses voraus, das
in einem Mitgliedstaat für das betreffende Studium
die Zulassung zu den Universitäten und Hochschulen
ermöglicht.

(4) Bei Personen, die ihre Ausbildung vor dem
1 . Januar 1972 begonnen haben, kann die in Absatz 2
genannte Ausbildung eine praktische Ausbildung von
sechs Monaten auf Universitätsniveau umfassen, die
als Vollzeitausbildung unter Aufsicht der zuständigen
Behörden erfolgen muß.
(5 ) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten in
keiner Weise daran, den Inhabern von Diplomen,
Prüfungszeugnissen oder sonstigen Befähigungsnach
weisen , die nicht in einem Mitgliedstaat erworben
wurden, die Aufnahme und Ausübung der Tätigkei
ten des Arztes in ihrem Hoheitsgebiet nach ihren in
nerstaatlichen Vorschriften zu gestatten .

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Wei
terbildung, die zum Erwerb eines Diploms, Prüfungs
zeugnisses oder sonstigen Befähigungsnachweises ei
nes Facharztes führt, mindestens die nachstehenden
Bedingungen erfüllt :
a ) Sie setzt voraus, daß ein sechsjähriges Studium

im Rahmen der in Artikel 1 genannten Ausbil
dung abgeschlossen und als gültig anerkannt
worden ist ;

b ) sie umfaßt sowohl theoretischen Unterricht als
auch eine praktische Ausbildung;

c ) sie muß als Vollzeitausbildung unter Aufsicht der
zuständigen Behörden oder Stellen erfolgen ;

d ) sie muß in einem Universitätszentrum, einer Uni
versitätsklinik oder gegebenenfalls in einem hier
zu von den zuständigen Behörden oder Stellen
zugelassenen Krankenhaus erfolgen ;

e) die Facharztanwärter müssen in den betreffenden
Abteilungen persönlich zur Mitarbeit herangezo
gen werden und Verantwortung übernehmen.

(2 ) Die Mitgliedstaaten machen die Ausstellung ei
nes Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Be
fähigungsnachweises eines Facharztes vom Besitz ei
nes der ärztlichen Diplome, Prüfungszeugnisse oder
sonstigen ärztlichen Befähigungsnachweise im Sinne
des Artikels 1 abhängig.

(3 ) Die Mitgliedstaaten bezeichnen innerhalb der
in Artikel 7 vorgesehenen Frist die Behörden oder
Stellen, die für die Ausstellung der in Absatz 1 ge
nannten Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen
Befähigungsnachweise zuständig sind.

Artikel 3

( 1 ) Unbeschadet des Grundsatzes der Vollzeitaus
bildung nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) und bis
der Rat die Beschlüsse gemäß Absatz 3 gefaßt hat,

1 . Gruppe :
— Chirurgie
— Neurochirurgie
— Innere Medizin
— Urologie
— Orthopädie

5 Jahre

4 Jahre

2 . Gruppe :
— Frauenheilkunde und Geburtshilfe
— Kinderheilkunde
— Krankheiten der Atemwege

3 . Gruppe :
— Anästhesie — Wiederbelebung
— Augenheilkunde
— Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

3 Jahre

Artikel S

Die Mitgliedstaaten , in denen einschlägige Rechts
und Verwaltungsvorschriften bestehen, sorgen dafür,
daß die nachstehend für die verschiedenen Fachge
biete jeweils angegebene Mindestdauer der Weiterbil
dung eingehalten wird :

1 . Gruppe :
— Plastische Chirurgie
Thoraxchirurgie
Gefäßchirurgie
Neuropsychiatrie
Pädiatrische Chirurgie
Gastro-enterologische Chirurgie

5 Jahre
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2 . Gruppe :
— Kardiologie
— Gastro-Enterologie
— Neurologie
— Rheumatologie
— Psychiatrie
— Klinische Biologie
— Radiologie
— Radiodiagnose
— Radiotherapie

4 Jahre

— Tropenmedizin
— Pharmakologie
— Kinderpsychiatrie
— Mikrobiologie — Bakteriologie
— Pathologische Anatomie
— „Occupational medecine"
— Biochemie
— Immunologie
— Dermatologie
— Venerologie
— Geriatrie
— Nierenkrankheiten
— Ansteckende Krankheiten
— „Community medicine"
— Biologische Hämatologie

3 . Gruppe :
— Allgemeine Hämatologie
— Endokrinologie
— Physiotherapie

Artikel 8

Als Ubergangsmaßnahme gilt abweichend von Arti
kel 2 Absatz 2 folgendes :
a ) In Luxemburg ist nur bei den Inhabern von lu
xemburgischen Diplomen, für die das 1939 ver
abschiedete Gesetz über die Verleihung akademi
scher Grade gilt, der Besitz des Diploms eines
Doktors der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe,
ausgestellt vom staatlichen Prüfungsausschuß Lu
xemburgs, die einzige Voraussetzung für die Aus
stellung des Facharztdiploms .

b ) In Dänemark ist nur bei den Inhabern eines
Zeugnisses über das ärztliche Staatsexamen, aus
gestellt von der medizinischen Fakultät einer dä
nischen Universität gemäß dem Erlaß des Innen
ministers vom 14. Mai 1970, der Besitz dieses
Zeugnisses die einzige Voraussetzung für die Aus
stellung der Bescheinigung, wonach die Berufsbe
zeichnung eines Facharztes geführt werden darf.

Die fachärztlichen Befähigungsnachweise nach den
Buchstaben a) und b) können für Kandidaten ausge
stellt werden, die ihre Weiterbildung vor Ablauf der
in Artikel 9 Absatz 1 genannten Frist begonnen ha
ben.

Artikel 9

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um dieser Richtlinie binnen 18 Mona
ten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und set
zen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis .
(2 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen .

Artikel 10

Falls sich bei der Anwendung dieser Richtlinie für ei
nen Mitgliedstaat größere Schwierigkeiten auf be
stimmten Gebieten ergeben sollten, prüft die Kom
mission diese Schwierigkeiten in Zusammenarbeit
mit diesem Staat und holt die Stellungnahme des
durch den Beschluß 75/365/EWG (2 ) eingesetzten
Ausschusses hoher Beamter für das öffentliche Ge
sundheitswesen ein .

Die Kommission legt dem Rat gegebenenfalls geeig
nete Vorschläge vor.

Artikel 11

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Luxemburg am 16 . Juni 1975 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
R. RYAN

3 Jahre— Stomatologie
— Dermato-Venerologie
— Allergologie .

Artikel 6

Diese Richtlinie gilt auch für diejenigen Staatsange
hörigen der Mitgliedstaaten, die nach der Verord
nung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15 . Okto
ber 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in
nerhalb der Gemeinschaft (*) eine Tätigkeit des Arz
tes im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 75 /362/
EWG im Angestelltenverhältnis ausüben oder aus
üben werden.

Artikel 7

Als Ub^rgangsmaßnahme können die Mitgliedstaa
ten , deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften zum
Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie eine
fachärztliche Weiterbildung auf Teilzeitbasis vorse
hen, diese Vorschriften abweichend von Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe c) und Artikel 3 weiterhin auf
die Personen anwenden, die ihre fachärztliche Wei
terbildung spätestens vier Jahre nach Bekanntgabe
dieser Richtlinie begonnen haben. Diese Frist kann
verlängert werden, wenn der Rat keinen Beschluß
nach Artikel 3 Absatz 3 gefaßt hat.

( J ) ABl . Nr. L 257 vom 19 . 10. 1968, S. 2 . (2 ) Siehe Seite 19 dieses Amtsblatts .


